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Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2018 

 

Protokoll 

 

Ort Schachensaal 

Zeit 20.15 Uhr bis 20.50 Uhr 

Vorsitz Ruedi Fornaro, Gemeindepräsident 

Protokoll Daniel Keibach, Gemeindeschreiber 

Stimmenzählerinnen Rico Girardi, Maienbrunnenstrasse 5 

Bruno Freund, Kaltackerstrasse 29 

Anwesend 

 

 

 82 Stimmberechtigte (3.3% der Stimmberechtigen) 

Nicht-Stimmberechtigte wurden separat platziert u.a.:  

Urs E. Kneubühl (Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern) 

 

 

 

 

Geschäft 
 

1.  Genehmigung des Budgets 2019 und Festsetzung des Steuerfusses 2019 

 

 

 

 

Eröffnung 
 

Gemeindepräsident Ruedi Fornaro eröffnet die Versammlung mit den Hinweisen auf  

 die innerhalb der gesetzlichen Frist und unter Bekanntgabe der Traktanden erfolgte Ankündigung im Anzeiger 

aus dem Bezirk Affoltern,  

 die Auflage der Akten in der Gemeinderatskanzlei und im Internet 

 die Zustellung des beleuchtenden Berichtes für das heutige Geschäft.  

 

Zu Einladung, Ankündigung, Aktenauflage und Stimmregister erfolgen keine Einwendungen. Das Stimmrecht von 

anwesenden Personen wird nicht bestritten. 

 

Als Stimmenzählerinnen werden vorgeschlagen und in globo gewählt  
 

 Rico Girardi, Maienbrunnenstrasse 5 

 Bruno Freund, Kaltackerstrasse 29 
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Die Auszählung ergibt, dass zu Beginn der Versammlung 82 Stimmberechtigte (entspricht 3.3% aller Stimmberech-

tigten) anwesend sind. 

 

Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass allfällige Einwendungen zur Geschäftsführung oder zur Durchfüh-

rung der Verhandlungen und Abstimmungen sofort, spätestens aber vor Ende der Versammlung anzubringen sind.  
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Geschäft Nr. 1 

  
Genehmigung des Budgets 2019 und Festsetzung des Steuerfusses 2019 
 

 

Antrag des Gemeinderates 

 

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2019 der Gemeinde Hedingen mit einem Aufwand von 20’501’100 Franken, 

einem Ertrag von 20’045’200 Franken und einem Aufwandüberschuss von 455’900 Franken wird genehmigt. 

 

Der Steuerfuss 2019 wird auf 105% (Vorjahr 105%) des einfachen Gemeindesteuerertrages von 10’300’000 Fran-

ken (100%) festgesetzt. 

 

 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Hedingen hat das Budget 2019 der Einheitsgemeinde Hedingen geprüft.  

 

Es schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 455’900 Franken ab. Bei einem einfachen Steuerertrag von 

10’300’000 Franken wird der Steuerfuss bei 105 % belassen.  

 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung den Antrag des Gemeinderats zur An-

nahme. 

 

 

Erläuterungen 

 

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht im Weisungsbüchlein erläutert Nicole Doppler, Vorsteherin Finanzen und 

Liegenschaften, die Vorlage mit einer PowerPoint-Präsentation.  

 

 

Anträge  

 

Es werden keine Anträge gestellt. 

 

 

Abstimmungen durch Handerheben 

 

In der Abstimmung wird der Antrag des Gemeinderats ohne Gegenstimme angenommen. 

 

 

 

Offizieller Schluss der Versammlung 
 

 

Der Gemeindepräsident fragt die Versammlung an, ob Einwendungen gegen die Geschäftsführung und die Durch-

führung der Abstimmungen bestehen. 

   

Der Gemeindepräsident stellt fest, dass keine Einwendungen gegen die Geschäftsführung und die Durchführung 

der Abstimmungen bestehen.   
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Danach weist der Gemeindepräsident auf das Recht zur Protokolleinsicht, die Protokollauflage sowie das Rechts-

mittel gegen die von der Gemeindeversammlung gefassten Beschlüsse hin. Das Protokoll kann ab Ende der nächs-

ten Woche auf der Gemeinderatskanzlei oder im Internet eingesehen werden. 

 

Die Versammlung wird durch den Gemeindepräsidenten um 20.50 Uhr formell geschlossen. 

 

 

 

 

Mitteilungen 
 

Der Gemeinderat informiert über: 

 

• Informationen aus der Schule 

• Personelles aus dem Gemeindehaus 

• Rückblick auf den Workshop Richt- und Nutzungsplanung 

• Informationen zur Gefahrenkarte 

• Informationen zur Spitex  

• Informationen zu den Spitalabstimmungen 

 

 

Der Gemeindepräsident verabschiedet die Teilnehmenden der Versammlung um 21.20 Uhr und lädt zum Apéro.  
 
 

 

 

 

Für die Richtigkeit dieses Beschluss-Protokolls 
 

   

Der Gemeindepräsident  Der Gemeindeschreiber   
 
 
 
 
Ruedi Fornaro         Daniel Keibach 
 
 
Stimmenzähler   Stimmenzähler 
 
 
 
 
Rico Girardi   Bruno Freund                                                                    
 

   
 
 

Hedingen, 17. Dezember 2018/ kei  
 
GV_Protokoll_20181213 
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Anhang  
Beleuchtender Bericht 
 

Das neue Gemeindegesetz und die dazugehörende Gemeindeverordnung sind am 1. Januar 2018 in Kraft getre-
ten. Mit dem Rechnungsjahr 2019 führt die Gemeinde Hedingen gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG) das neue 
harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) ein. 
 
In diesem Zusammenhang wurden folgende Grundlagenbeschlüsse zur Einführung von HRM2 erlassen: 
 
Durch die Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2018: 

 Neubewertung Verwaltungsvermögen: Die Gemeinde Hedingen wird die Neubewertung des Verwaltungs-

vermögens per 1.1.2019 vollziehen. 
 
Durch Gemeinderatsbeschlüsse: 

 Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze: Die Aktivierungsgrenze wird bei 50'000 Franken gesetzt. Alle ge-

tätigten Investitionen, die unter dieser Grenze liegen, werden demnach der Jahresrechnung belastet. 
 

 Anwendung Branchenregelungen: In den Bereichen der Ver- und Entsorgungsbetriebe gibt es zahlreiche 

Branchenrichtlinien von Verbänden, welche Empfehlungen zu den Abschreibungen der Anlagenwerte geben. 
Der Gemeindevorstand Hedingen hat sich entschieden, die Vorgaben des Gemeindeamtes und somit den Stan-
dard zu übernehmen. 

 Haushaltsgleichgewicht: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets 

mittelfristig ausgeglichen ist. Der mittelfristige Ausgleich bedeutet, dass über einen zu definierenden Zeitraum 
die Aufwandüberschüsse durch Ertragsüberschüsse auszugleichen sind. Die Gemeinde Hedingen hat folgende 
Definierung zum mittelfristigen Ausgleich der Rechnung beschlossen: Der Gemeindesteuerfuss wird so festge-
setzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen wird. In die Beurteilung 
eines ausgeglichenen Haushalts werden ausserordentliche Ereignisse (unter anderem Buchgewinne aus der 
Veräusserung von Liegenschaften aus dem Finanzvermögen) miteinbezogen. Der mittelfristige Ausgleich er-
streckt sich über 3 abgeschlossene Rechnungsjahre: das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das folgende 
Budgetjahr und zwei Planjahre. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen 
Rechnungsjahre 2015 und 2016, 2017, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2018, das folgende Budget-
jahr 2019 und die Planjahre 2020 und 2021. 

 
Das vorliegende Budget wurde erstmals nach den neuen Vorgaben erstellt. Die Umschlüsselung des Vorjahres-
budgets von den HRM1-Konten auf die HRM2-Konten wurde mit viel zeitlichem Aufwand und Sorgfalt getätigt. Die 
Berechnung der Abschreibungen, die Anwendung der Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken gemäss bisherigem 
Rechnungslegungsmodell HRM1 wurden im Vergleichsbudget 2018 beibehalten und entsprechen nicht dem ab 
2019 mit HRM2 gemäss neuem Gemeindegesetz erstellten Budget. Die Vergleichbarkeit der beiden Budgets 2018 
und 2019 ist deshalb in verschiedener Hinsicht nur eingeschränkt möglich. Auf den Vergleich mit dem Rechnungs-
jahr 2017 wird aus diesem Grund ganz verzichtet. 
 
Das Budget umfasst nebst der Erfolgsrechnung auch die Investitionsrechnung. Alle Abweichungen über 5‘000 
Franken und 10% des Budgets 2019 gegenüber Budget 2018 sind in der Erfolgsrechnung, respektive in der Inves-
titionsrechnung detailliert aufgeführt. 

 

Die finanzpolitischen Schwerpunkte und die Aussichten über das Budgetjahr hinaus werden im Finanz- und Aufga-
benplan (FAP) dargestellt. Der FAP kann auf der Homepage der Gemeinde Hedingen eingesehen werden. 
 
Die wichtigsten Eckpunkte 

Der für 2019 budgetierte Aufwand beläuft sich auf 20'501'100 Franken und liegt um 809'800 Franken höher gegen-
über dem Budget 2018 (+ 4,1%). Der Ertrag ist mit 20‘045‘200 Franken budgetiert, was einer Erhöhung von 4.4% 
oder 852‘500 Franken entspricht. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von 455'900 Franken.  
 
 

 
 
Der Anstieg des Aufwands ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen und erstreckt sich über alle Bereiche: 
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Mit der Umstellung auf HRM2 werden die Abschreibungen direkt den Bereichen belastet und werden nicht mehr 
wie früher im Bereich Finanzen und Steuern subsummiert. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise in der Allge-
meinen Verwaltung (Konti 0220.3300.60 und 0290.3300.40) insgesamt Abschreibungen von 287‘100 Franken 

aufgeführt werden. Die Beiträge an die Pensionskasse wurden jeweils für das Budget geschätzt und eher zu tief 
eingesetzt. Die Zahlen für 2019 beruhen nun auf aktuellen Berechnungen. Für die allgemeine Verwaltung ergibt 
sich dadurch eine Erhöhung um 52‘900 Franken. Um die Teuerung ausgleichen zu können und zur Bewältigung 
der zunehmenden Arbeiten bei der Verwaltung wurde die Lohnsumme für 2019 um 58‘800 Franken leicht erhöht.  
Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist somit sehr schwierig. Auch in anderen Bereichen zeigt sich diese Prob-
lematik.  
  
Bei der Bildung führt ein Anstieg der Integrativen Sonderschulung in der Kindergartenstufe zu Mehrkosten (30‘000 

Franken). Auch bei der Tagessonderschulung musste das Budget um rund 70‘000 Franken erhöht werden. Zudem 
kommen zusätzliche Kosten für Asylkinder von 82‘000 Franken zu tragen, um das Defizit aus dem Jahr 2017 aus-
zugleichen. Die Thematik um die Abschreibungen und die Pensionskassenbeiträge belasten das Schulbudget ähn-
lich wie bei der allgemeinen Verwaltung. Dank der Reduktion einer Oberstufenklasse konnten die Kosten um rund 
40‘000 Franken reduziert werden. Im Schulhaus Alpha müssen teilweise sanitäre Einrichtungen saniert und drin-
gende Malerarbeiten ausgeführt werden (27‘900 Franken). 
  
Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit kommen für 2019 neu 110‘000 Franken an Abschreibungen ins Budget. Für 

neue Ausrüstung beim Spielplatz im Zentrum sowie die Anschaffung eines zusätzlichen Containers für Glas/Alu/Pet 
für das Areal des Hedinger Weihers wurden rund 30‘000 Franken eingeplant. Beim Kioskgebäude am Weiher müs-
sen Sanierungen getätigt werden. Diese Kosten von 60‘000 Franken werden der Investitionsrechnung belastet. 
  
Aufgrund der Hochrechnungen werden im Bereich Gesundheit, im konkreten bei der Langzeitpflege und bei der 

gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe keine massiven Mehrkosten gegenüber der Rechnung 2017 erwartet.  
  
Beim Bereich Verkehr und Gemeindestrassen sind wiederum die Abschreibungen von 219‘200 Franken direkt 

budgetiert. Zudem werden Arbeiten bei den Strassenbeleuchtungen in der Höhe von 75‘000 Franken getätigt. Mit 
Inkrafttreten des neuen § 31a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr (PVG) müssen sich die Ge-
meinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Die Bei-
träge der Gemeinden richten sich nach der Einwohnerzahl. Auf Basis der Bevölkerungsstatistik 2017 des statisti-
schen Amtes des Kantons Zürich ergibt sich für 2019 ein provisorischer Beitrag von Fr. 28.73 pro Einwohner oder 
gesamthaft 105‘700 Franken für die Gemeinde Hedingen.  
 Der Generelle Gewässerunterhaltsplan konnte 2018 abgeschlossen werden. Weitere Beratungsdienstleistungen 
sind 2019 nicht mehr nötig (- 15‘000 Franken). 
  
Abschreibungen werden wie erwähnt nicht mehr allesamt dem Bereich Finanzen und Steuern belastet, sondern 

den verursachenden Bereichen zugeschrieben. Diese neue Rechnungslegung entlastet den Bereich um 1‘238‘000 
Franken (Abschreibungsbetrag im 2018) und verteilt die Abschreibungen auf die entsprechenden Bereiche. Im 
Folgenden wird näher auf den Steuerertrag und den neuen abzugrenzenden Ressourcenausgleich eingegangen. 
 
Steuerertrag und Finanzausgleich 
Die ordentlichen Steuern wurden für das Budget 2019 konservativ veranschlagt, da von einer eher stabilen bis 

tieferen Steuerkraft als im 2018 ausgegangen wird. Für 2019 wird die Gemeinde einen Ressourcenausgleich von 
1'481'232 Franken erhalten (basierend auf dem Bemessungsjahr 2017).  
 
Durch die Einführung von HRM2 per 1. Januar 2019 gemäss Artikel 119 Abs. 2 und 3 des Gemeindegesetzes (GG) 
werden die Steuerkraftabschöpfung und -zuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abge-
grenzt. Aufgrund des positiven Jahresergebnis im 2017 müssen nun Rückstellungen im Betrag von 413'400 Fran-
ken im 2019 aufgelöst werden und zugleich aufgrund des erwarteten Aufwandüberschuss zusätzliche 398'800 
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Franken abgegrenzt werden, sodass im 2019 ein Ressourcenausgleich von Total 2'293'400 Franken ausgewiesen 
wird. 

 

Berechnung Finanzausgleich  

 

 
 
Der Steuerfuss von 105% soll für das Jahr 2019 beibehalten werden. Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag 
(100%) von 10'300'000 Franken resultiert daraus ein Steuerertrag von 10'815‘000 Franken. Die Anzahl der Steu-
erpflichtigen steigt moderat.  
 
 
 
Investitionen 2019 
Die Investitionsrechnung sieht im Budget 2019 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 1'098'000 
Franken vor. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen im Budget 2019 vorgesehen. Das gibt einen Investiti-

onsanteil von 5,9%, was einer eher moderaten Investitionstätigkeit entspricht. Zu beachten gilt es, dass in den 
letzten fünf Jahren zahlreiche Sanierungen und Neubauten realisiert werden konnten. Eine konsequente und vo-
rausschauende Investitionsplanung wird für den nachhaltigen Finanzhaushalt von zentraler Bedeutung sein.  
Die PC-Infrastruktur muss mit der Umsetzung des Lehrplans 21 erneuert und angepasst werden. Dafür sind bei 
der Primarschule 80‘000 Franken und in der Sekundarschule 60‘000 Franken vorgesehen. 
 
Die Projektierung für die Sanierung der Güpfstrasse und der davon betroffenen Kanalisationsleitungen konnte 2018 
plangemäss angegangen werden. Die Strasse soll zwischen der Rainstrasse und dem Zugang zur Schule um ein 
Trottoir erweitert werden, was zusätzliche Kosten von 80'000 Franken verursacht. Die Gesamt-Projektkosten be-
laufen sich auf 270'000 Franken (Gemeindestrassen 190‘000 Franken; Abwasserbeseitigung 80‘000 Franken). Der 
Ersatz der Brücke Dorfbach muss auf 2019 verschoben werden. Es konnte noch keine nachhaltige Lösung gefun-
den werden, welche die Anforderungen an den Hochwasserschutz erfüllt und die hohe Investition rechtfertigen 
lässt.  
 
Die an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2017 genehmigte Revision der kommunalen Richt- und Nutzungs-
planung schreitet gut voran. Für 2019 wird diesbezüglich mit Aufwendungen von 75'000 Franken gerechnet. Auch 
die Erarbeitung des kommunalen Verkehrskonzepts konnte 2018 planmässig gestartet werden. Im Jahr 2019 wer-
den zusätzliche Aufwendungen von 20‘000 Franken erwartet. 
 
Abwasserentsorgung  

Die Erfassung des Leistungskataster konnte im 2018 mehrheitlich abgeschlossen werden, weshalb für die Planun-
gen und Projektierungen Dritter 27'000 Franken weniger budgetiert werden. Zudem sind weniger Unterhaltsarbeiten 
geplant (- 20'000 Franken). Die Kosten der Kläranlage Zwillikon wurde gemäss einem neuen Kostenverteilungs-
schlüssel auf dem effektiven Verbrauch der Gemeinden berechnet, was zu einer tieferen Kostenbeteiligung für die 
Gemeinde Hedingen führt. In den nächsten Jahren werden die Stimmberechtigten über die zukünftige Abwasser-
reinigung entscheiden können.  
 
Abfallentsorgung  

Durch die geplante Gebührenerhöhung im 2019 von 120 Franken auf 150 Franken pro Wohneinheit erwartet die 
Abfallentsorgung eine ausgeglichene Rechnung. Die Abfallgrundgebühren steigen um 77'700 Franken. 
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